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Zum Riicktritt von Herrn Bundesrat Hiberlin.

Am 12. Mirz 1934 hat der Vorsteher des eidgendssischen Justiz-
und Polizeidepartementes, Herr Bundesrat Dr. Héaberlin, der Bundes-
versammlung seinen Riicktritt als Bundesrat auf den 1. Mai 1934 erklirt.
Dieser Entschlufl kam nicht unerwartet, war doch schon seit einiger
Zeit die Rede, dal Herr Bundesrat Héaberlin beabsichtige, nichstens
in den Ruhestand zu treten. Der Volksentscheid vom 11. Mirz 1934
iiber das Ordnungsgesetz hat den Entschlufl zum Riicktritt beschleu-
nigt. Dieser unabinderliche Riicktritt hat in unserm ganzen Schweizer-
lande grofles und aufrichtiges Bedauern ausgeldést, handelt es sich
doch um einen auBerordentlich groBen Verlust fiir unsere Landes-
regierung. Der Vorsitzende der vereinigten Bundesversammlung hat
am 22. Mirz anlidBlich der Behandlung und Genehmigung des Riick-
trittsgesuches die starke und aufrechte Persénlichkeit von Bundesrat
Hiberlin und seine hervorragende Wirksamkeit als Staatsmann in
treffender Weise gewiirdigt und ihm dafiir den tiefempfundenen Dank
des Schweizervolkes ausgesprochen.

Es ist unsere Dankespflicht und insbesondere mein personliches
Bediirfnis, an dieser Stelle einen bescheidenen Abschnitt aus der Amts-
titigkeit des scheidenden Magistraten zu wiirdigen und seine groflen
Verdienste um die Forderung der schwelzerlschen Grundbuchvermes-
sung hervorzuheben. -

Bundesrat Hiberlin, geb. 1868, Wurde am 12 Februar 1920 von
der Bundesversammlung in unsere oberste Landesbehtrde gewihlt, wo
ihm als Jurist die Leitung des Justiz- und Polizeidepartementes iiber-
tragen wurde. Dieses Ressort hatte er wihrend der vergangenen 14
Jahre ununterbrochen inne. In den Geschiiftskreis des Justizdeparte-



mentes gehdért bekanntlich als Mittel zur Durchfithrung des Bundes-
zivilrechtes das Grundbuchwesen und damit auch die Grundbuch-
vermessung. Obwohl die Grundbuchvermessung als eine durch das
Zivilgesetz vorgeschriebene Aufgabe des Bundes nur einen Kkleinen
Teil des Geschaftskreises des Justiz- und Polizeidepartementes aus-
macht, so bildet sie doch fiir dieses Departement bzw. fiir den Bund
eine Aufgabe von nicht zu unterschitzender Bedeutung. Einmal sind
an der Grundbuchvermessung der Bund, alle Kantone und Gemeinden,
sowie samtliche Grundeigentiimer unseres Landes beteiligt, was zu
einer befriedigenden Losung dieser rechtlichen, technischen und zu-
gleich volkswirtschaftlichen Aufgabe ein zielbewuBtes Zusammenwirken
aller Beteiligten unter Fiihrung des eidgendssischen Justiz- und Polizei-
departementes voraussetzt. Die dabei zu treffenden -MaBnahmen er-
fordern von der Allgemeinheit, insbesondere aber vom Bunde, der ja
nach dem Zivilgesetz die Hauptsache der Kosten zu tragen hat, nicht
geringe Opfer an Arbeit und damit auch an finanziellen Mitteln. Ander-
seits bringen die Auswirkungen dieser MaBnahmen aber durch die
Verbesserung der Grundeigentumsverhiltnisse (Grenzverbesserungen
und Giuterzusammenlegungen), die Sicherung des Grundeigentums, die
Steigerung des Immobilienkredites, der Volkswirtschaft unseres Landes
groBen, fruchtbringenden Nutzen.

Herr Bundesrat Hiberlin hat von Anfang an auch dem Grund-
buchwesen grofles Interesse entgegengebracht. Er hat sich in diese
Materie griindlich eingearbeitet und wvertieft und dabei erkannt, daB
es sich hier um eine niitzliche Kulturarbeit handelt. Die Beschiiftigung
mit der Grundbuchvermessung war daher fiir den Vorsteher des eidg.
Justiz- und Polizeidepartementes je linger je mehr, wie er sich selbst
in seiner Rede am 4. internationalen Geometerkongref anno 1930 in
Ziirich ausdriickte, ,,eine begliickende, weil er da den Staat und seine
Organe segensreiche Arbeit verrichten sah, und zwar in der Art, dafl
nicht der Nutzen des einen gleichzeitig den Nachteil des andern be-
deutet, sondern in der Art, dal wir nur Gewinnende vor uns sehen,
wie das z. B. bei den mit der Vermessung zusammenhingenden Giiter-
zusammenlegungen der Fall ist’. Dafl Herr Bundesrat Hiberlin, wie
er damals auch sagte, ,,sich als Justizminister an der Rechtssicherung
freue, welche eine der Hauptzwecke der Grundbuchvermessung ist,
und ganz sicherlich durch Verhiitung kostspieliger und irritierender
Prozesse wiederum eine wirtschaftliche Nebenfunktion erfiillt‘, sei nur
nebenbei erwihnt. '

Diese Einstellung des heute scheidenden Departementschefs zur
Grundbuchvermessung bewog ihn, sie im Bundesrat und in den eid-
genodssischen Réaten je und je, soweit er es als richtig erachtete und
soweit es im Rahmen der iibrigen Staatsaufgaben mdoglich war, wirksam
zu vertreten und wenn notig zu verteidigen. '

Der Beginn der Amtstatigkeit von Herrn Bundesrat Haberlin fiel
in eine Zeit wirtschaftlicher Krisis, welche auch das Fortschreiten der
Grundbuchvermessung nachteilig beeinfluBte. Die Gemeinden ver-
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schoben der ungiinstigen Finanzlage wegen die Grundbuchvermessung
auf spitere, bessere Zeiten. Zur Vermeidung der dadurch bedingten
Arbeitslosigkeit im Geometergewerbe bewilligte der Bundesrat am
7. Juli 1922 einen aufBerordentlichen Kredit von Fr. 500,000.—, wo-
mit ca. 70 arbeitslose Grundbuchgeometer samt ihrem Personal mit
notwendigen Uebersichtsplanarbeiten iiber ein Gebiet von 112,600 ha
wihrend der Krisenzeit beschiftigt werden konnten.

Nach Eintritt besserer Zeiten erlie der Bundesrat am 13. Novem-
ber 1923 den allgemeinen Plan iiber die Durchfithrung der Grundbuch-
vermessungen der Schweiz. Dieses allgemeine Vermessungsprogramm
bewirkte in organisatorischer, technischer und finanzieller Hinsicht
eine sichere und geregelte Durchfithrung des Werkes im ganzen Lande
bis auf den heutigen Tag. Es brachte eine vermehrte Vermessungs-
tatigkeit und veranlafite insbesondere den Beginn der Arbeiten in
8 Gebirgskantonen. Die fortschreitende Entwicklung der Grundbuch-
-vermessung, die Erfindung neuer Vermessungsinstrumente durch schwei-
zerische Grundbuchgeometer, die Konstruktion und Einfiihrung von
neuen optisch-mechanischen Prizisionsapparaten, dann die ungeahnte
Entwicklung des Flugwesens im vergangenen Dezennium haben durch-
greifende Umwilzungen und Reformen gebracht, namentlich hinsicht-
lich der Aufnahmemethoden. Sie bewirkten die Einfiihrung der Polar-
koordinatenmethode mit optischer Distanzmessung und der Photo-
grammetrie. Das optische Mef3verfahren brachte eine wesentliche Ver-
einfachung der Feldaufnahmen und Hand in Hand damit auch eine
Verbilligung der Vermessungsarbeiten. Durch die Ausgestaltung der
Photogrammetrie als Aufnahmeverfahren wurde die Maglichkeit ge-
schaffen, die Grundbuchvermessung auch in den Gebirgskantonen ein-
fach und billig durchzufiithren. Seit dem Jahre 1929 wurden fiir die
Originalgrundbuchpléine beidseitig mit Planpapieriiberzogene Aluminium-
tafeln vorgeschrieben, eine Malnahme, die hauptsidchlich dazu beitrigt,
den Wert und die Lebensdauer der Grundbuchplidne zu erhoéhen.

Allen diesen Neuerungen brachte Herr Bundesrat Héberlin volles
Verstindnis entgegen und er bestimmte durch den ErlaB3 der notwen-
digen Vorschriften deren Verwirklichung in der Praxis. Wihrend seiner
Regierungstitigkeit wurden vom eidgenossischen Justiz- und Polizei-
departement 194 Triangulationen IV. Ordnung und 1001 Parzellar-
vermessungen durchgefithrt und anerkannt. Die Parzellarvermessungen
umfassen eine Fliche von 589,400 ha, gleich 17 9, des Vermessungs-
gebietes unseres Landes. Dabei erfolgte iiber 61,800 ha, auf 337 Unter-
nehmungen verteilt, vorgéingig oder in Verbindung mit der Grundbuch-
vermessung die Giiterzusammenlegung. An die Kosten fiir die Trian-
gulationen IV. Ordnung, die Parzellarvermessungen, die Nachfithrungs-
arbeiten, die Vermarkungen in den Gebirgsgegenden und fiir die Giiter-
zusammenlegungen (Ersparnisbetrige) leistete das eidgendssische Justiz-
und Polizeidepartement aus dem Grundbuchvermessungsfonds in der
Zeitperiode 1920 bis Ende Mirz 1934 zusammen rund 25 Millionen
Franken. Im gleichen Zeitabschnitt wurden zudem vom eidgendssischen °



Justiz- und Polizeidepartement 109 Kandidaten zu Grundbuchgeometern
patentiert, ferner 13 eidgendssische Erlasse iiber das Vermessungswesen
herausgegeben und 49 kantonale Vorschriften genehmigt.

Als Marksteine in der Entwicklung der schweizerischen Grundbuch-
vermessung diirfen in den vergangenen 14 Jahren noch erwihnt werden
die Maflnahmen des Bundesrates oder des Justiz- und Polizeideparte-
mentes iiber die Erstellung und Vervielfiltigung des Uebersichtsplanes
in den Ma@Bstéiben 1 : 5000 und 1 : 10 000, die Vermarkung und Ver-
messung des Gebietes der schweizerischen Bundesbahnen, die An-
schaffung des Vermessungsflugzeuges und die Organisation des Flug-
und Photographendienstes, die Nachfithrung der Vermessungsfixpunkte,
die Geometerpriifungen, die Ausgestaltung des Tarifwesens, die Er-
leichterung der Grundbuchvermessung in den Gebirgskantonen als
HilfsmaBnahme fiir die Gebirgsbevélkerung und zur Foérderung der
Giiterzusammenlegungen mittels der Grundbuchvermessung.

'~ Herr Bundesrat Hiberlin nahm zweimal mit der schweizerischen
Geometerschaft personlich Fiihlung. Erstmals anléd@lich der Jahres-
versammlung des schweizerischen Geometervereins an der landwirt-
schaftlichen Ausstellung unseres Landes am 13. September 1925 in
Bern. Die zweite Gelegenheit bot sich am 4. internationalen Geometer-
kongreB im September 1930 in Zirich, wo Herr Bundesrat Héberlin
als Ehrenprasident amtete und hernach dem KongreBbericht sein
Geleitwort verlieh. Auch stattete er dem Instruktionskurs fiir Photo-
grammetrie der eidgendssischen und kantonalen Vermessungsaufsichts-
beamten im April 1931 in Bern einen Besuch ab.

Mit den vielen unter seiner Amtszeit durchgefithrten Arbeiten
und Mafinahmen iber die Grundbuchvermessung ist der Name von
Herrn Bundesrat Hiberlin unzertrennlich verbunden. Diese Werke
bilden fiir ihn ein ehrendes, bleibendes Denkmal.

Nach rastloser Tétigkeit, aber noch in voller geistiger und kérper-
- licher Frische verlifit Herr Bundesrat Hiberlin den verantwortungs-
vollen Regierungsposten und kehrt in seinen schénen Heimatkanton
Thurgau, nach Frauenfeld zuriick.

Wir alle, die eidgendssischen und kantonalen Vermessungsaufsichts-
beamten (Kantonsgeometer) und die ganze schweizerische Geometer-
schaft danken ihm recht herzlich fiir seine stets weitsichtige und tat-
kriaftige Unterstiitzung der Grundbuchvermessung und wiinschen ihm
_zugleich im Kreise seiner Familie noch einen recht langen, angenehmen
und sonnigen Lebensabend. _ '

~ Unserer tiefen Dankbarkeit werden wir Geometer am besten da-
durch Ausdruck geben, daB wir auch in Zukunft im Sinne und Geiste

Bundesrat Hiberlins der schweizerischen Grundbuchvermessung nach
besten Kriften zum Wohle unseres Landes dienen.

Vermessungsdirektor Ballensperger.



	Zum Rücktritt von Herrn Bundesrat Häberlin

